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 3. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, ihre Militäreinsätze und die 
unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt, durch die die palästinensische Zivilbevölke-
rung gefährdet wird, einzustellen und ihre Truppen auf ihre Ausgangsstellungen außerhalb 
des Gazastreifens zurückzuziehen; 

 4. betont, dass die Institutionen der Palästinensischen Nationalbehörde sowie die 


